
BERICHTIGUNGEN

Berichtigung des Beschlusses 2007/792/EG der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten
vom 26. November 2007 zur Änderung des Beschlusses 2005/446/EG zur Festsetzung der Frist für

Mittelbindungen im Rahmen des 9. Europäischen Entwicklungsfonds (EEF)

(Amtsblatt der Europäischen Union L 320 vom 6. Dezember 2007)

Die im ABl. L 43 vom 19.2.2008, S. 40, veröffentlichte Berichtigung wird annulliert und durch den folgenden Text
ersetzt:

Seite 32, Einziger Artikel (betrifft Artikel 2 Absatz 1 des Beschlusses 2005/446/EG):

Statt: „(1) Die Frist für die Bindung der von der Europäischen Investitionsbank (EIB) verwalteten Zinszu
schüsse, durch die Mittel der Investitionsfazilität zu Vorzugsbedingungen bereitgestellt werden, wird auf
den 31. Dezember 2007 oder auf das Datum des Inkrafttretens des 10. EEF festgesetzt, je nachdem,
welcher Zeitpunkt später liegt. Diese Frist könnte erforderlichenfalls überprüft werden.“

muss es heißen: „(1) Die Frist für die Bindung der von der Europäischen Investitionsbank (EIB) verwalteten Zinszu
schüsse wird auf den 31. Dezember 2007 oder auf das Datum des Inkrafttretens des 10. EEF festge
setzt, je nachdem, welcher Zeitpunkt später liegt. Diese Frist könnte erforderlichenfalls überprüft
werden.“
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